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Neues helvetisches Ta g blatt
Herausgegeben von^E scher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

"Band ll. à. vili. Bern, den z Oktob. 1799. (12. Vcndemiaire vm.)

-G e se z g e b u u g.

Grosser Rath, 27. Sept.
(Fortsetzung.)

Herzog v. M. ist freilich überzeugt, sdaß
die Commission von ihrem Auftrag abwich, aber
sie ist durch die Constitution dazu berechtigt;
denn diese fodert, daß das Direktorium alle
Jahre Rechnung ablege. Auch ist dieses sehr
leicht, denn wenn schon ein verpachtetes Gut
überschwemmt oder verhaglet wird, so muß der
Pachter doch am Ende vom Jahr Rechnung
abgeben, und gerade so haben wirs auch mit
unserm Direktorium; und darum beharret er
auf dem Gutachten.

Das Direktorium übersendet die Rachrichten
der Siege der Franken bei Zürich, am Albis,
und endlich die Einnahme von Zürich selbst,
welche eifrig beklatscht werden.

Zmnmcrmann theilt Nachrichten mit von
den Fortschritten des linken Flügels der Fran-
ken bis Zurzach, wo schon die Brücke abgerra-
gen ist.

Die Berathung über Pozzis Gutachten wird
forlgesezt.

Herzog v. Eff. denkt, keine Commission
habe das Recht, den Auftrag der Versammlung
auf die Seite zu setzen, und da dieses Papier
»cm wahres Gutachten enthält, so fodert er
toe^lls Zurükwejsung derselben an die Com-
wistw.i, um nach ihrem Austrage zu arbeiten.-

Hcri 0 g v. à beharret. Herzog v. Eff.
bcharrct eben-alls. --so »

Pozzi glaubt, Herzog v. Eff. widersetze sich
darum dem Gutachten, weil er einst Commis-
fair war. Er beharret auf demselben.

K ilchmann. Es waren freilich keine Pro-
kurato.en bei der Commission, sondern nur ehr-
liche S chwei;erbauen,, welche die constitution
vcr Augen Hairen, und ihren geraden Weg

giengen, und nicht die Prokuratoren des Direkt
toriums seyn wollten. Er beharret daher auf
dem Gutachten, welches freilich ein Papier,
aber doch ganz der Constitution gemäß ist.

Gapani stimmt Herzog v. Eff. bei, und
glaubt, diejenigen, welche immer so über das
Direktorium schreien, wollen Unruhe bewirken,
und unsre Feinde begünstigen.

Gmiir will auch Rechnung haben', aber
nicht auf diese Art: er will das Direktorium
anfragen, in wie viel Zeit es uns eine gründ-
liche Rechnung abzulegen im Stande itch be-
finde.

Guter ist nicht zufrieden mit dem Gang
dieser Berathung, und besonders gefällt ihm
der Zweikampf zwischen den beiden Herzogen
gar nicht. Er findet Gmürs Antrag am zwck-
mäßigsten, und stimmt also demselben bei.

Herzog v. Eff. vereinigt sich mit Gmür.
C a rr ard bedauert, daß bei jede? lebhaften

Berathung logleich Persönlichkeiten eingemengt
'werden, und stimmt Gmür bei.

Bourgeois. Hätte die Commission sich die
Muhe gegeben etwas nachzufragen, so bätte sie
uns berichten können, daß das Direktorium
mit Eifer an dieser Rechnung arbeitet.

Gmürs Antrag wird angenommen.
Escher, im Namen einer Commission, trägt

darauf an, die Bestimmung der Besoldung der
Copistcn des Direltonums auf d,e vorgestrige
Einladung hin zurükzunehmen, und dagegen
i'cstzmetzcn, daß diese Besoldung nicht über 60
Oublonen, und nicht unter zo Dublonen be-
tragen könne.

Dieser Antrag wird ohne Einwendung mit
-t. nnglichkeitserkläruug angenommen.

S ch lumps, in, Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten vor, über weiches
Orüiglichtcit erklärt wird.

^
BB. Gesezgeber! Eure Commission, deren

Ihr vor einigen Tagen das Gutachten der



Mehrheit zu weiterer Aufklärung der Sache,
in Betreff des hier im Zuchthause schmachten-
tenden Joseph Ronca von Luzern, zurükge-
wiesen hat nun die Ehre, diesen Gegenstand
etwas näher zu beleuchten.

Die Commission hat nicht nur die betreffende
Prozeßakten weitläufig durchgangen, sondern
auch anderweitig alle mögliche Erkundigungen
eingezogen; und darinnen finden sich folgende
Thatsachen:

Ronca war Wirth und Arzt zu Luzern; er
Hesaß gute Talente, beförderte oder unter,inzte
die neue Ordnung der Dinge, opferte dabei
fein Vermögen auf und zog sich obendrein zahl-
reiche Feinde auf den Hals. Er wurde von
seinem Volk als Suppléant in den obersten

schlag genommen, und sein Weib, seine Km--
der sind in Gefahr als Bettler auf die Gasse
geworfen zu werden; ohne Unterhalt, ohne Er-
Ziehung herumirren; und somit die Sünde
ihres Varers vielleicht härter als er selbst bûs-
sen zu müssen.

Das Direktorium schlägt vor, in Hinsicht
dieser unglüklichen Lage; die zweijährige Zucht-
hausstrafe in einen Gemeinverhaft von eben
dieser Zeit zu verwandeln.

Die unglukliche Frau und schuldlose Kinder
bitten nur um diese Gnade.

Ihre Freunde, die sich der Schuldlesen an-
nehmen, haben der Commission unterm i6ten
dieses einberichtet, daß die Creditoren Ronca
noch einen Aufschub von 4 Wochen gestattet

> — paß sich bei der Liquidation ver-Gerichtshof erwählt; er wurde mildem Voll-haben;
ziehungsdirektorium bekannt, und dasselbe trug jchtebcne Irrungen zeigen, die Ronca selbsten

ihm eine wichtige Sendung in den Kanton berichtigen könnte, und die seiner Familie sehr

Waldstädten auf, die er zum Nutzen der Na-zu Gunsten kamen; —daß er vielleicht im Stande
tion, aber nicht ohne Gefahr für ihn glüklich ware, mit seinen Gläubigern eine Verkommniß

zu treffen, wodurch die ökonomische Lage sei-vollzog.
Im Monat August vorigen Jahrs, begleitete

Ronca den damaligen RegierungS - Commissar

Hartmann in das Kloster Muri, und war bei

ihm in der Eigenschaft als Secretär angestellt.

Von da aus datirt sich das unglukliche Schik-
sal dieses Mannes, und semer gewiß unschui-

digen Familie.
<

Auf das damals verbreitete Gerücht, das von
diesem CommMr und seinen Gehülfen, be-

tràchtîiche Summen auf die Seite geschafft,
und der Nation entwendet worden; ließe das

Direktorium die Sache richterlich, und zwar
vorerst durch das Kantonsgericht von Baden
untersuchen.

Ronca ftye in Baden Sö.Tage gefangen ge-

wescn, und nachher in Luzà wieder 64. Tag.
Endlich bis zu erfolgten, Absp'-uch des obersten

Gerichtshofs ward ihm Hausarrest auferlegt.
Das Verbrechen des Ronca ist in dem Urtheil

Zes obersten Gerichtshofs bezeichnet; der Werth
des einwendeten soll auf 28. Schweitzerfranken

geschäzr, und der Nation wieder zugestellt wor-
5e» seyn.'

Das Urtheil im Ganzen lautet echo:

Verlesung des Extracts.
Nun ist Ronca in dem hiesigen Zuchthaus in

Bern eingesperrt; — seine Gläubiger haben ftin

uer Familie um vieles gerettet würde; — und
endlich, daß er noch zwei ihme höchst wich-
tige Erbsprozesse zu vollführen habe.

Eure Commission, B. R., (die diesmalen
einhellig ist,) will zwar den Ronca selbst kei-

neswegs begnadigen, sondern nur vorschlagen,
das Schiksal seiner Familie einigermaßen zu
erleichtern, und erträglicher zu machen. Eure
Commission glaubt diesen Zwek einzig darin zu
erreichen, wenn sie Euch vorschlägt: die zwei-
jährige Einsperrung im Zuchthaus ausser ku-

zern, in einen Hausarrest innert Luzern zu ver-
wandeln.

Auch scheint der Commission, daß dieser

Vorschlag selbst dem Sinne des Urtheils an-
vatftn könne, wo es heißt: derselbe solle
auf eine seiner Talenten angemessen«
Weise beschäftiget werden, und der
Ueberschuf! seines Verdienstes seiner
Familie zukomme».

Nun bestehen seine Talente in der Arzneikunde,

und ln Verfertigung schriftlicher Aufsatze: wel-

cher unbekannte Patient würde aber wohl in
das Zuchthaus hingeheu, und seine Gesundheit,
sein Leben einem eingesperrtenArzte anvertrauen?
Welche Bürger wurden wohl hingeheu, und

Petitionen oder rechtliche Aufsätze von einem
Bern e-naewerrt ; — >eine r5)!«uoigrr vuvr!»

Hans, und äs was er noch besessen, in Be-emgeiperrten Fremden verfemgen lassen, wah«?
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rend dem es aller Orten noch freie Bürger
genug giebt, die solche abfassen können.

Wenn hingegen Ronca in seinem Vaterorte
wohnt, wenn ihn seine Bekannte in der Nàhe
besuchen können, so wird er im stände seyn,
etwas zu verdienen; und weder er, noch seine
Familie werden dem Staat mehr zur Last sah
ken: während dem Ronea selbst nicht minder
die ihm zuerkannte Strafe trägt.

Die Commission schlägt Euch demnach fok
genden Beschlug vor, und -da der Aufschub,
den ihm seine Gläubiger gestattet haben, mit
dem raten Oct. zu Ende läuft, so glaubt sie

auch die Dringlichkeit vorschlagen zu müssen.

An den Senat.
Auf die Bothschaft des Direktoriums vom

27. Jul. 17Y?. und nach Anhörung des Be-
richts der hierüber niebergefezten Commission:
auch iu Hinsicht auf die unglückliche Lage der
Familie des Joseph Ronca, und in Erwägung
des rren Art. des obergerichtlichen Urtheils
vom 8. Jul. 179Y.

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

Die Strafe der zweijährigen Einsxerrung in
ein Zuchthaus ausser Luzern, ist für den Jo-
seph Ronca in einen Hansarrest von eben dieser
Zeit, innert der Gemeinde Luzern verwandelt.

Graf stimmc hauptsächlich darum zum Gut-
achten, weil wir schon oft noch schlimmere
Menschen, welche ganze Gegenden und Fami-
lien iinglüklich machten, begnadigt haben, und
es also ungerecht wäre, hier nicht auch dem
Antrag des Direktoriums zu entsprechen.

Zimmermann. In einem republikanischen
Staat, wo nur das Gefez herrschen soll, soll-
ten gar keine Begnadigungen statt haben ; über-
vem aber ist «s hier Veruntreuung gegendie Nation die Rede, wo wir, wenn wir zu
cem NZentyum der Nation Sorge tragen wol-
5 ?JLnadigungrn ertheilen dürfen;
frenichnü auch Wiederkehr, der sich in ähnii-
cyein Mlle befand, wieder begnadigt worden,
und so Muß die Vcrtaminlung um consequent
iu seyn, auch Nonca begnadigen; aber ich er-
klare, daß ich nicht für das Gutachten siim-
wen kann.

Koch. Dieß ist daß erste Beispiel von Fo-
bemng einer Begnadigung fur cmeu önentii,

chen Beamten, der seine Hände mit Untreue
gegen die Nation besudelt hat; ich sehe daher
den Fall in Rüksicht seiner Folgen gegen den
Staat für sehr wichtig an ; begnadigen wir, so

öffnen wir der Veruntreuung des öffentlichen
Guts die Thüre; verweigern wir aber die Be-
gnadigung, so wird dadurch jedermann von
ähnlicden Vergehen abgeschrekt, und das Gut
der Nation bleibt geschüzt; unter diesem Ge-
sichtspunkt kann ich durchaus nicht zum Gut-
achten stimmen.

Um aber das Unglük von Roncas Familie
so viel möglich zu hindern so trage ich daw
sus an, daß man Ronca 6 Monat Zeit gebe,
seine häuslichen Geschäfte in Ordnung zu brin-
gen, und ihn erst dann der Vollziehung des
Urtheils unterwerfe.

Carrard. Schon oft haben wir alles dar-
gestellt, was wider Begnadigungen gesagt wer-
den kann, und doch begnadigen wir immer,
und werden immer begnadigen, weil die Mensch-
Üchkeit spricht, und wo Gnade gefodert, auch
immer ertheilt wird; selbst Koch trägt auf Be-
gnadigung an; in dem gegenwärtigen Fall
kommt noch hinzu, daß die veruntreute Sum-
me sehr gering war, und nicht eigentlich m
Geld bestund; die Strafe ist jezt mehr für die
Familie als für ihn, dann er werde nun be-
gnadigt oder nicht, so ist er schon als Ver-
brecher behandelt worden, und wird also immer
die Schändung als solcher auf sich haben;
ich stimme für das Gutachten.

Su ter. Freilich soll nur Recht in Repub-
liken herrschen, und es sollte keine Gnade statt
haben; aber auch als Recht betrachtet, ist
Ronca wegen der Geringfügigkeit des Dieb-
stahls zu strenge gestraft worden, denn der
menschliche Richter muß nicht die Absicht, son-
dern nur das Vergehen bestrafen, und in die-
ser Rüksicht stimme ich zum Gutachten.

Herzog v. .Eff. ist zwar in Zimmermanns
Grundsätzen, aber wegen der schon ausgcstand-
nen Strafe und wegen der Geringfügigkeit des
Diebstshls selbst, stimmt er zum Gutachten.

Preux ist gleicher Meinung, besonders weil
der Gegenstand der Veruntreuung meist nur Na-
turalien betraf, und Ronca vielmehr hatte ent-
wenden können, wenn er wirklich Geld hatte
stehlen wollen.

Das Gutachten wird angenommen»
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Hub er, im Namen einer Commission, lege
folgendes Gutachten vor, üder welches Dring-
lichkeit erklärt, und weiches §§weise in Bera-
thung genommen wird.

An den Senat.
Der große Rath, nachdem er die Botschaft

des Vollz. Direktoriums vom 28. Juli auf das
Gutachten seiner Commission üb r die Organi-
sation der konstit. Gewalten angehöret;

Erwägend, daß das Gesez über die Organi-
sation des obersten Gerichtshofs keine Meldung
von dem Zeitpunkt macht, innert welchem die
Cassations- oder Appellationsbegehren über Cri-
irinrlurrheile vor denselben müssen gebracht
werden, und daß es indessen dringend und
nothwendig ist, dieses zu bestimmen;

hat nach erklärter Dringlichkeit beschlossen:

1. Der endliche Termin für die Cassations-
und Appellationsbegehren über Criminal-Ur-
thcilssprüche ist auf i<- Tage von demjenigen
an gerechnet, ws das Urtheil dem Beklagten
und seiner Parihei mikgeiheilt wurde, fest-
geftzt.

2. Diese Appellations- oder Cassationsbegeh-
rrn sollen auf die gleiche Art geschehen, wie es
das Gesez für solche Begehren in Civil fachen
ftstsezt.

Z. Gegenwärtiges Zusazgesez soll gedrukt, in
der ganzen Republik öffentlich bekannt gemacht,
»nd wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

§ i. Koch. Dieser Zeitpunkt von lo ?a-
gen ist etwas zu kurz, weil man doch einige
Berathung dem Verbrecher mit seinen Freun-
den zugeben muß, er will 20 Tage festsetzen.

Marcacci folgt.
Hub er. Diese Einwendung machende Mit-

glieder haben sich nicht mehr an die Organisa-
tion des obersten Gerichtshofs erinnert, mit
d.m dieses Gutachten in Rüksicht der Grund-
satze einig ist, und daher stimmt er zum §.

Secretan unterstüzt das Gutachten, weil
die Criminalprozesse so schleunig beendigt wer-
den muffen als möglich.

Koch vereinigt sich mit dem Gutachten, wel-
ches ohne weitere Einwendung angenommen
Wird.

Das Dirkktsrjum übersendet folgende Bot-
fchaii;

t

Das Vollziehnngsdirektorium der einen und
untheiibarcn helvetischen Republik, an dje
gesezgebendcn Rathe.

Bürger Gesetzgeber!
Bei Untersuchung der Ursachen von der Ver-

zögerung, welche die Erhebung der Auflagen
leidet, so wie auch der Ursache von ihrem ge-
ringen Betrage, überzeugt sich das Vollz. D--
rekrorium, daß man sowohl das eine als das '
andere dem Mangel an Thätigkeit und den
fehlerhaften Taxations - Operationen beimesscn
muß. Die schlechte Sinnesart von einer gros- ^

sen Menge hielten, mit den Ranken der Uebel-
gesinnten, den Gang dieser Operaucnen auf.

Auch in solchen Gegenden, wo sie vollendet
wurden, herrschte auf Seite der Beamteten
Mangel an Fähigkeit, Sorglosigkeit, und ks-
kalitktsgeist, aus Seite der Steuerpflichtigen
Unredlichkeit; hieraus entsprang anstcßiae unge-
rechte Ungleichheit, und folglich die Nothwen-
digleit einer genauen Revision. Ganz gewiß,
B. Geftzg., suhlen Sie so lebhaft als das
Voliz. Direktorium, wie dringend es sei, diese
Ungleichheit gänzlich aus dem Wege zu räumen,
und die Operation zu beendigen; hiemit be- '
schàfèigct sich das Direktorium sehr ernsthaft,
und unter andern Mitteln zu Erreichung dieses
Endzweks, glaubt es Ihnen zur Dekretirung
folgendes vorschlagen zu müssen.

1. Bei der Epoche des nächsten isten No-
vembers soll jeder Fond, dessen Taxe nicht von
oen Eigenthümern selbst revidirt und angegeben
wurde, hernach willkührlich von einem solchen
Agenlen oder Commissar revidirt und bestimmt
werden, den die vollziehende Gewalt damit zu
beauftragen für gut finden wird, und zwar auf
Unkosten der Eigenthümer.

2. Wofern dem Agenten der vollziehenden
Gewalt angezeigt würde, ein Bürger habe seine
Güter unter ihrem eigentlichen Werth taxirt,
so wird er einer Mnnizipalirat, oder auch einem
Distriktsgericht den Austrag ertheilen, drei recht-
schaffene und unparthcyische Bürger zu erwah-
len, damit sie nach vorhergegangener Bee vsi
gung gewissenhaft zur Taxirung schreiten mögen.

Wofern der Eigenthümer fehlbar erfunden
wird, so soll er gehalten seyn, die dreifache
Lesteuerung von derjenigen Summe zu bezahl
ien, die seine Angaben übersteiget, so wie auch
die durch die Taxirung verursachten Unkosten-

(Die Fortsetzung folgt.)
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Fand II. k^-o. ix. Bern, den 3. O?t. 1799. (12. Vendémiaire VIII.)

G e s e z g e v u n g.
Grosser Rath, 27. September.

(Beschluß der Votschaft über die Taxirung.)
3. Bis zu oben erwähnter Epoche sollender

Eigenthümer nach seinem Gewissen und an Ei-
desstart den Werth semer liegende» Gründe
angeben.

Einer solchen Angabc solle man Glauben bei-
messen, und nach derselben die Grundstücke be-
stimmen.

4. Diese Angaben sollen in öffentliche Tabel-
len oder Register eingetragen werden.

5. Bis zu Ende des I. izoo sollen die nach
âesen Angaben eingegebenen Taxen vor Gericht
gültig bleiben mit Ausschließung aller andern
sollen nur solche allein bei gerichtlichen Akten
anerkannt werden.

6. Während des Laufs von dem Reste des
gegenwartigen Jahrs 17YY, und während dem
Lauf des I. lgo» soll jeder Gläubiger, der bei
Bezahlung sich feines Titels anf solche Güter
bedienet, die ihm verpfändet sind, berechtiget
seyn, dabei nach den oben erwähnten Taxen zu
verfolgen.

7. Das Vollz. Direktorium, so wie jeder
von demselben zur Revision der Taxen ange-
stellte Agent soll berechtiget seyn, alle Anga-
be» über den Werth von liegenden Gründen
fur nichtig zu erklären, sobald dieselben sich nie-
dngcr befinden, als irgend eine Taxirung
oder Angabe über denselben gond, welche die
Eigenthümer seit der Epoche der Revolution
bei irgend einer andern Gelegenheit, oder sich
darauf beziehende wransakriou gemacht, ange-
nomme», oder anerkannt habe» wird.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.

Anderwerth. Fodert Verweisung an die Fi-
nanzcsmmissio«.

Koch. Leider zählten wir zuviel auf die
Redlichkeit der Bürger, denn mit innigem Be-
dauren sehen wir, daß dieselben die Schatzun-
gen mit unverschämter Unredlichkeit machen.
Allein der Vorschlag des Direktoriums genügt
nicht, weil die reichen Bürger ihre Güter nicht
verschreiben: bester wäre es, daß man dem
Staat erlaubte, die Güter um ein Viertheil des
Preises mehr an sich zu ziehen, als sie vom
Eigenthümer geschäzt wurde.

K ilchm ann. Die Schatzungsart selbst ist
im Finanzsysiem durchaus unausführbar, und
darum ist mehr dieses als der böse Wille dce
Bürger an der bisherigen Stockung dieses Ge-
schäfts schuld.

Schoch will dem Staat gestatten, um die
Schätzung selbst die Güter an sich zu ziehen.

Die Botschaft wird der Commission über-
wiesen.

Senat, 27. September.
Präsident: Caglioni.

Das Direktorium theilt Nachrichten von den
Siegen der Franken und der Einnahme Zürichs
mit, die lebhaft beklatscht werden.

Schwaller, im Namen einer Commission,
legt über den, die entsezten Pfarrer von drei
Gemeinden des Kantons Solothurn, und die
sie angehenden Bittschriften der Gemeinden,
betreffenden Beschluß eine» Bericht vor, der
für drei^Tag auf den Kanzlemsch geckgt wird.

Der Senat schließt seine Sitzung, uno nimmt
einen Bescyluß an, der das Direktorium zu
Berichten über an die fränkische Armee ge-
machte Lieferungen einladet.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung verlangt
Fuchs Urlaub, um nach Hause zu reisen, da
seine Heimath (Rapperschwyl) nun vom Feinde
befreit ist.
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U sie ri will diesen Urlaub gerne gestatten;
aber da sich mehrere Repräsentanten im glei-
chen Falle befinden möchten, so verlangt er,
baß sogleich der Namensaufruf vorgenommen,
und die ohne oder mit zu Ende gegangenem
Urlaub abwesenden Senatoren zurükgcrufen
werden.

Duc verlangt für 6 Wochen Urlaub.
Rogg möchte auch, so bald sein Kanton

befreit ist, Urlaub haben.
Meyer v. Arb. Diese Urlaubsbegehren sind

jezt noch zu früh; er bitter die Repräsentanten
des Kantons Thurgàu, damit noch zu warten.

Lüthi v. Sol. will die Haut des Baren
nicht theilen, bis er geschossen ist; er verlangt
einstweilen Tagesordnung — und daß nun der!
Namensaufruf vorgenommen werde.

Dieser wird vorgenommen. Ohne oder mit
zu Ende gehendem Urlaub finden sich abwe-
send: Carlen, Crauer, Mittelbolzer,
Sigriftcn, Vaucher, Zasliu, Zulauf.

Man geht über die verlangten Urlaube zur
Tagesordnung, und beschließt, die oben ge

nannten Glieder sollen zurükgerufen werden.

Kubli will die ohne Urlaub Abwesenden bei

ihrer Rükkunft über die Ursachen ihrer Abwe-
scuheit befragen lassen, um künftig ähnliche
Entfernungen zu verhüten.

Lüthi v. Sol. will auch Reding, der!so
häufig abwesend ist, und durch seine Talente
hier sehr nüzlich seyn könnte, zurükrufen.

Dieser Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, dcn 2g. Sept.

Präsident: Blatt mann.

Billeter, im Namen einer Commission, legt
folgende neue Abfassung des i des Beschluss
ses über den Verkauf der Narionalgüter vor.
(S. Tagbl. i. Nro. yo.)

§ z. „Die Schätzung der zu verkaufenden
Nationalgücer, welche der Va-ste-gerung vor-
gehen soll, geschieht wenigstens durch drei sach-

kundige Manner, die zu diesem Zwecke von
den, RegierungSstatthaltcr gemeinsam üiit der

Verwailungskammer des Kantons gewählt, und

in deren Oande sie geloben werden, d-e

Schätzung getreulich nach ihren Einsichten und
gcwisie'uhaft zu verrichten. "

Herzog v. Eff. fürchtet^ durch diessn §

werden zu große Unkosten durch die Reisen

veranlaßt, welche die Schätzer zu Ablegnng
diejer Gelübde machen mußten; er will diese
Gelübde in die Hände des Unterstatthalters
oder Commissars ablegen lassen.

Anderweth glaubt, die Commission habe
wirklich die gleichen Gedanken gehabt, wie
Herzog, und das Gutachten müsse aus Vers
sehen unrichtig.abgefaßt worden ssyn.

Billeter will sich mit Herzogs Meinung
in so weit vereinigen, daß das Gelübde in die
Hände des Umerstatthalrers und Verkaufscom-
missars abgelegt werde.

Iomini kann dieser Abänderung des ersten
Gutachtens nicht beistimmen, und halt sie für
unzwekmaßig, weil dadurch bann keine einzelne
verantwortliche Behörde vorhanden ware; er
will diesen § des ersten Gutachtens beibehalten,
oder die Schätzer nur durch die Verwaltungs-
kammcr ernennen lassen.

Herzog v. Ess. stimmt Iomini bei, und
beharret überdcm noch auf der ersten gemach-
ten Einwendung gegen das Gutachten.

Dieser lezte Antrag wird angenommen, und
also bestimmt, daß die Verwaltungslammcr
die Schatzer ernenne, und daß diese in die -

Hände des Commissars, der den Verkauf be-
sorgt, das Gelübde ablegen.

Hub er, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
Der große Rath, nach Ablesung dw Bitt-

schrift des B. Petolaz, von Fryburg, vom 5.
Aug., welcher begehrt, das Gcsez möchte be-
stimmen, ob die nämliche Rechtssache, welche
schon einmal zur Kassacio» vor den obern Ge-
Gerichtshof gebracht worden, wieder zum zwei-
ten oder zu mehreren malen davor gelangen
könne, und nachdem er seine Commission über
die Organisation der constituirten Gewalten dar-
über angehört,

In Erwägung, daß die Abkürzung der ge-
rechtlichen Streitigkeiten und ihre baldige Ent-
scheidung eine öffentliche Wohlthat ist;

hat nach erklärter DriiiKlichkàt beschlossen:

1. Die Antheile eines Gerichtshofes, welche
schon einmal vo»> dem obersten Gerichtshof km-
sirt worden, können nicht zum zweiten mal vor
denselben zur Kassation gebracht werden.

2. Dieses Zusazgeiez zum Gesez über die Or-
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.anisation ^ des obersten Gerichtshofs, soll ge-
drukt, w der ganzen Republik angeschlagen,
und bekannt gemacht werden.

Bourgeois widersezt sich der Dringlich-
keitserklárnng, weil er das Gutachten fur un-
zwekmaßig halt, und der Gegenstand doch

wichtig genug ist, um in sorgfältige Berathung
genommen zu werden.

Koch ist in Rükficht der Sache selbst mit
Bourgeois einig, aber eben darum will er
Dringiichk.'itserklärung, um das Gutachten so-

gleich zn verwerfeil, und dadurch der Com-
mission den Anlaß zu geben, bald ein neues
Gutachten vorzulegen.
5 Kühn ist ganz Kochs Meinung, mit dem
sich auch Bourgeois vereinigt.

Die Dringlichkeit wird erklärt.
Koch: Der Hauptfehler liegt eigentlich in

-nstrer Constitution, die den Obergecichtshof
zu einem bloßen Cassationstribunal macht,
welches freilich in der Theorie viele anscheinende
Vorzüge hat, allein in der Ausführung zu
viele Schwierigkeiten mit sich führt; und daher
wünschte ich sehr, den Obergerichcshof in ein
Appellationsgericht umzuschaffen; da nun aber
die Constitution einstweilen dieses nicht zulaßt,
so müssen wir auf andere Art zu helfen suchen.
Dieses Gutachten kann hauptsächlich darum
nicht angenommen werden, weil der Oberge-
richtshof als oberster Ausleger der Gesetze und
Prozeßformen anzusehen ist, und also wenn
dieses ein Urtheil cassirt hat, nicht wieder das-
selbe durch einen untergeordneten Richter aus-
gesprochen und als gültig anerkannt werden
kann; ich stimme also für Zurükweisung die-
ses Gegenstandes an die Commission.

Kühn: Ein Cassationsgericht ist Hauptfach-
lich zur Sicherung der Formen und der Gesetze
dienlich, also können wir keinen Aussprachen
von untergeordneten Richtern die Cassation ab-
sprechen. Der Hauptfehler liegt nicht in der
Constitution, sondern in der -Organisation des
Obergerichtshofs, der oft nicht blos die Ge-
sezwidrizkeit eines Urtheils, sondern selbst die
ch« nicht gefällige Auslegung des Gesetzes
cassât; hierüber sollte also der Obergerichlshof
Schorig eingeschränkt, und zur Motivirung
seiner Cassaàsurthà angehalten werden ;
ich stimme also zur Zurükweisung des Gutach-
tens an die Commission.

Der Präsident des'Direktoriums übersendet
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die weitern Berichte über die Einnahme Zürichs,
die Besiegung und den Tod Hotzcns, weiche
eifrigst beklatscht werden.

Die Berathung über Hubers Gutachten wird
fortgesezt.

Secretan fühlt, daß es Muth braucht,
ein Gutachten zu vertheidigen, welches durch
so rüstige Gegner angegriffen wird. In diesr
jetzigen Lage der Rechtspflege m Heiveklen,
herrscht noch die scheußlichste Verwirrung, in-
dem jeder einzelne Theil der Republik noch
seine besondern Gesetze hat. Da nun die Ge»
setze zum Nutzen der Bürger, und nicht wegen
irgend einer metaphysischen Idee da sind, ss
müssen wir suchen, dieselben wirklich zum
Nutzen der Bürger anwendbar zu machen,
und also den ewigen Cassarionsbegehren ein
Ende zu machen. Daß durch dieses Gutachten
die Suppleamen der Ka.uonsgenchte über die
Kantonörichter und den obersten Gerichtshof
selbst hinaufgesezt werden, ist blos einschränk-
barer Emwurf: denn wenn das erste Urtheil
cassirt ist, so muß doch wieder ein Richter
gefunden werden, der, so lange nicht gleich--
förmige Gesetze da sind, in dem Kanton selbst
gesucht werden muß; und wo ihn anders sin»

oen, als bei den Suppleanten? Die entge-
gengesezten Vorschläge haben noch grössere
Schwierigkeiten; und da doch jedem Prozeß
ein Ende gemacht werden muß, so stimme ich
zum Gutachten.

Bourgeois kann dem Gutachten Hauptfach-
lich darum nicht beistimmen, weil er nicht zu-
geben kann, daß die Suppleanten des Kantons-
gerichts als oberster und lezter Civilrichter auf-
gestellt werden; er glaubt, man sollte ein be-
nachbartes Gericht zu diesem lezten Entscheid
bestimmen, und fodert also zu näherer und
sorgfaltiger Entwikinng dieses wichtigen Ge-
genstands, Rükweisung desselben an die Com-
mission.

Huber; Freilich ist die Sache wichtig, aber
eben so wichtig ist es, ein Ziel für die Pro-
zeffe zu bestimmen; überdem ist schon in der
Organisation des Obergerichtshof bestimmt,
daß die casslrten Kantonsgcrichtsurtheile den

Suppleanten des Kantonsgerichts überwiesen
werden sollen, warum also sollten wir hiervon
wieder zurüklommen? und warum sollte noch
eine grössere Verlängerung der Prozesse zuge-
geben werden? Bourgeois Antrag ist durchaus
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««ausführbar, so langt wir noch verschiede»«
Geftzbücher haben, und darum stimme ich für
Annahme des Gutachtens.

Koch begreift nicht, daß diese aus so fä-'
higen Mitgliedern zusammengeftzte Commission
so inconsequent« Vorschläge machen, und sie

so vertheidigen kann. Ein Urtheil wird wegen
Gesezwidrigkeit cassirt, und dann wann es wie-
der ganz gleich zum zweitenmal ausgesprochen
wird, so soll dieses Urtheil ganz gut und ge-
sezmäßig seyn? Ucberhaupt aber sind wir we-
gen den heutigen Nachrichten zu wenig ernst-
haft, um einen so wichtigen Gegenstand sorg-
faltig genug zu berathen; daher fodere ich

Vertagung desselben.
Hub er will gerne das Gutachten zur neuen

Untersuchung an die Commission zurüknehnien,
besonders da Koch selbst Mitglied dieser incon-
sequence», aber doch vortrefiich zusammenge-
«esezten Commission ist.

Das Gutachten wird der Commission zuruk
gewiesen.

Koch, im Namen der Militärcommissio»,
legt folgendes Gutachten vor, über welches

Dringlichkeit erklärt, und welches ohne Ein-
Wendung angenommen wird.

An den Senat.
In Erwägung der Vorzüge, welche sowohl

zur Schirmung vor Sonne und Witterung,
als auch in Betreff der Oekonomie und Be-
suemlichkcit beim Exerziren, ein runder Hut
für die zu Fuß dienenden Mil tärs darbietet;

In Erwägung, daß in dem jetzigen Zeit-

punkt, in welchem eine beträchtliche Zahl neue

stehende Truppen errichtet werden, eine Ver-
èesserung in ihrer neu zu verfertigenden Klei-
dung am zwckmäßigsien geschehen könne;

hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1. Der Art. Z4 des Gesetzes vom 13. Dec.

z'/yz über das Militä.r, wird, in Betreff des

Uniformhuts für die Truppen zu Fuß, zurük

genommen. ^
2. Der helv. Umformhut fur die Truppen zu

Fuß soll rund seyn, schwarz eingefaßt, auf der

linken Seite mit einer wessen oder gelben Trog-
schnür, je nach der Färb der Knöpfe, aufge-

schlagen, der Rand, wo er am schmälsten ist,
wenigstens Z Zoll breit, und übrigens nach

dem Model, welches das Vollziehungsdirekto-
rium geben wird.

3. Diese Veränderung solle nur allmählig
geschehen, wenn neue Hüte angeschafft werden.

Das Distriktsgericht Laupen übersendet seine
Einwendungen gegen die vom Vollziehungs-
direktorium vorgenommene Cassation Wnes
Urtheils in dem Luginbühlischm Geschäft. '

Schlumps fodert Verweisung an die hier-
über niedergeftzte Commission, welche ehestens
ein Gutachten vorlegen wird. Koch unterstüzt
die Bemerkungen des Gerichts von Laupen,
und folgt Schlumpf, dessen Antrag angenom-
men wird.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung, wird fol-
gende Bittschrift behandelt:

Samuel Vignet, von Crassier im Distrikt
Neus, klagt, daß er bei der Vertheilung der
Gemeindgüter vervortheilt worden sey.

Auf Kochs und Carrards Antrag geht
man, auf die Richterlichkeit der Sache begrün-
det, zur Tagesordnung.

Senat, 28. Sept.
Präsident: Caglioni.

Da keine Geschäfte vorhanden sind, so wird
nach Verlesung des Verbalprozesses die Sitzung
aufgehoben.

Am 2y. Sept. waren keine Sitzungen in bei-
den Räthen.

V e k a n n t m a ch u.n g.

Für das Expeditionsbureau des Finnzmi-
nisters wird ein tüchtiger, sowohl im Deutschen
als auch im Geschästsstyl erfahrener Redakteur
verlangt, der zugleich soviel von der franzö-
fischen Sprache verstehen mußre, um nöthigen-
falls die französischen Redaktionen ins Deutsche
zu übersetzen.

Wer sich Lust zu dieser Stelle, und übrigens
diejenigen Fähigkeiten fühlt, die fur dieselbe

unumgänglich erfoderlich sind, wird hiemit
eingeladen, sich bei dem Chef von gegachtem
Bureau, in der Gcrechtigkeitsgasse Nro. 115.
weiß Quartierst» Bern, spätestens bis in 14
Tagen anzumelden

Bern, 2. October 1799,



Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Xrc>. X. Bern, den 4. Okèob. i?yy. (I3. Vendémiaire

A n m e r k ll n g.

Durch die Abwesenheit beider Herausgeber
des neuen helv. Ta g blattes ist es unmôg-
lich geworden, demselben diese Woche dieje.
nige Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit zu
geben, die es künftige Woche wieder erlangen
wird.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 3°. Sept.

Präsident: Blattmaun.
Escher erhält für 4 Tage, und Wetter für

«inen Monat Urlaub.
Enz begehrt ebenfalls für 14 Tag Urlaub.
Gmür wünscht, das man etwas vorsichtig

mit den Urlaubsertbeüungen sey.
Nüce folgt Gmür, weil sonst nicht mehr

genug Mitglieder vorhanden seyn werden, um
die Sitzungen fortzusetzen; denn jezt, nachdem
uns die Franken wieder befreit haben, wird
jedermann nach Hause gehen wollen.

Graf folgt, und fodekt eine Commission,
um die abwesenden Mitglieder zumkzurufew;
auf Morgen verspricht er einen Antrag für

liefern im Stande waren. Sehr befremdet er
sich, daß Graf einen solchen Ausdruk über
einen Gegenstand braucht, worüber die Ver-
sammlung sich beinahe einmüthig im entgegen«
gesezten Sinne erklärt hat; er fodert, daß die
abwesenden Mitglieder zurükberufen werden.

Custor folgt Herzog, und bittet in diesem
Bewacht auch für 14 Tag Urlaub.

Enz und Custor erhalten ebenfalls Urlaub,
und die übrigen Anträge, die auf diesen Ge-
genstcmd Bezug haben werden, an eine Com-
mission gewiesen, in welche geordnet werden:
An Verwerth, Nüce, G er mann, Gmür
und Bourgeois.

Auf Nüce's Antrag wird der Namensauf-
ruf vorgenommen, und es finden sich 97 Mit-
glieder anwesend, und 42 abwesend.

Das Direktorium übersendet folgende Both-
schast:

Das' Vollziehungs-Direktorium der helvetischen
einen und uncheilbaren Republik, au die
gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgebers -

Das Vollziehungsdirektorium empfieng vom
Bestrafung der Urheber unsers Unglüks, indemzObergeneral die offizielle Mittheilung der glor-
er bedaurt, daß Eggs Motion über diesen Ge-weichen Begebenheiten, welche die Tage vom^ 4ten Vendm. auszeichneten. Es eilet

Ihnen dieselbe zu übersenden.
Andere giükiiche Erfolge, welche gleich auf

genstand so schändlich auf die Seite gelegt
wurde.

H/.^vg v. Ess. hofft, die Mitglieder, wei-
che b,s zezt wegen dem Feind zuweilen nachwiese erstem statt hatten, sind in Partikular-
Hause gehen konnten, werben aus Nachgiebig-'Brieftn angekündigt. Das Direktorium wird

viflenigen Mitglieder, welche hieramsie Ihnen sobald bekannt machen, als ihm die-
durch den Femd geymdert werden, i» ihren selbe officiel werden mitgetheilt werden.
Begehren ma?tg seyn. Durch diese Siege vom Zlsn und 4ttn Ven-

H über ü> Herzogs u.'cemmta, und bemerkt,-demiaire, BB. Gefezgeber, ist die helvetische
si-M Hewetter mtt den ,franken gesiegt /Republik bevestigt. Ihre ersten Magistrate wer-

^ vie! zu diesem den sich also um den Altar des Vaterlandes" beitrug, welches die Franken nicht zu aufs engste vereinigen, und mit neuer Kräften-



)8

strengung arbeiten, um ein Volk glüklich zu
machen, das der Freiheit wieder gegeben ist.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums der Generalsekr.

M o lt s s o n.

Im Generalquartier in Zürich den 6ten Ven-
demiaire 8. Jahr.

Generalordre der Armee v. 7. dito.

Der Obergeneral Massena beeilet sich, der
Armee den Erfolg der Gefechte bekannt zu ma-
chcn, welche den Ztrn und 4ten Vendemiaire
(den 25. und 26. Sept.) vorgefallen; sobald
weitere Berichte einlaufen, wird er auch die
Bekanntmachung der nahern Umstände vers

ordnen.
Den zten mit Anbruch des Tages bewert-

stelligte die Division Lorge den Uedergang über

die Limmat, auf dieser Seite vereinigte
der Feind eine beträchtliche Stärke mit 7 Ka-
nonen in einem verschanzten Lager; unsere

Truppen griffen ihn mit gewohnter Tapferkeit
und in ihrem unaufhaltsamen Ungestüm an;
das Lager und die 7 Stücke Kanonen wurden
erobert, und 1200 Feinde gctödet.

Am nämlichen Tage wurde der Feind bis
unter die Stadtmauern von Zürich zurükge-

drangt.
Zu gleicher Zeit griffen die Otvision des Ge-

nerals Mortier, und die von dem General Klein
angeführte Reserve Zürich an ; diese beiden Di-
Visionen schlugen den Feind und machten viele

zu Kriegsgefangenen. ^Tages darauf den 4. begann die Division
xorge von neuem den Angriff auf Zürich;
nach einem für den Feind sehr blutigen Gefecht

wurde er auf allen Punkten gedrängt, und un:

2 Uhr Nachmittags zog die Armee mit Gewalt
in Zürich ein. Alle Bagage und alle Artillerie
des Feindes fielen iir unsre Hände; er verlohr
an Todten wenigsten 4000 Mann, und an Ge-

fangenen 5000, unter welchen lezrern 2000
sind, die in Zürich sich befanden;

nicht weniger glänzende Siege. Den Zten dran-
gen sie zwischen dem Züricher und Wallenstät-
rersee über die Linth.

Wahrend den Gefechten, welche sie an die-
sem und an dem folgenden Tage dem Feinde
lieferte, hatte sie ihm beinahe zooo Mann ge-
tödct, und Z500 zu Gefangenen gemacht.

Der General Hohe fiel auf dem Schlacht-
felde, so wie der Ehef von seinem General-
siabe.

Der gänzliche Verlust der Oestreicher und
Russen beläuft während diesen zwei Tagen an
Getödtete» Verwundeten und Kriegsgefange-
nen wenigstens auf 20,000 Manu, wir erben-
tctcn ü Fahne» und 150 Stück Kanonen.

Der Brigadegcneral, Unterchef des
Generalstabs,

Unterz. Rheinwald.
Bern den go. Sept. i?yy.

Der Gen. Sekr. des Vollz. Direktoriums,
Mousson.

Secretan. Wir haben nicht genug zu die-
sen Siegen beigetragen, um viel davon zu
sprechen, aber laßt uns das mit Klugheit
benutzen, wozu wir so wenig beitragen
konnten, und also mit neuem Muth, und
neuer Thätigkeit die innere Organisation deS
wiedererobcrten Vaterlandes besorgen; ich trage
darauf an, zu beschließen, Massena und seine
tapfere Armee habe nicht aufgehört, sich um
Helve'tien verdient zu machen; eben so habe
sich die Legion um das Vaterland verdient ge-
macht; und dann Anstalten zu treffen, daß die
Freude der obersten Gewalten über diese Er-
eigniffe in dieser Gemeinde gefeyert werde.

Huber stimmt ganz Secreran bei, und hofft
jezt werden wir diesen wichtigen Augenblik de-

nutzen, um mit innigem patriotischem Eifer ver-
einigt, die begangenen Fehler zur Verbesserung
zu benutzen, und mit erneuter Thätigkeit für das
Aatcttand zu sorgen; daher auch federe ich alle
Eommissionen auf, mit Dringlichkeit zu arbeiten.

Nnce folgt wörtlich Secretan, und fodert,
daß das Direktorium aufgelodert werde, un-
fern Beschluß offizicl an Massena und an un-
sere Legion nutzurheilen; möchte diese leztereVerwundete 1»«-,

auch wurden drei rußische Generäle zu Kriegs-
gefangenen gemacht.

Die Division Des Generals Soult eroberttian Stelen-Siegen naomen.

0,000 statt nur 400 Mann stark gewesen seyn!
und Schande den Hetveriern, die nicht Theil
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Secretans und Nüce's Anträge werden

angenommen. Man klatscht neuerdings, und

ruft: Es lebe die Republik!
Das Direktorium übersendet eine Bothschaft

über die Reorganisation des Kantons Wallis.
Nüce: Da hören wir wieder was ich schon

lange vorsagte, und leider sind die Sachen
noch schlimmer; aber immer wollte man die

Sache nicht glauben, und wollte darum auch
dem Direktorium keine Gewalt ausser der Com
siitution aeben; nun aber sieht man, wie es

möglich ist, die constituirten Authoritâten wie-
der einzusetzen und im Gang zu erhalten; und
sollten die Oestreicher wirklich in Wallis ,eyn,
wie es hier die Rede war, und die Freude be-

wies, die darüber in dem himmlischen Ieru-
salem ausbrach, so werden meine Landsleute,
die Oderwalliser, ganz gewiß die Waffen er-
greifen und sich mit den Feinden der Republik
vereinigen ; ich fodere, daß das Direktorium
bevollmächtigt werde, alle Mittel anzuwenden,
um das Oberwallis zu reorganistren, und end-

iich einmal zu strafen, den immer noch laufen
alle Schurken herum.

Escher: Ich kann nicht wie Nüce bei
einer so traurigen Gelegenheit' schöne Worte
machen. Wir müssen helfen; und um dieß zu

können, müssen wir den Grund des Uebels
kennen. Einer davon möchte wohl der seyn,
daß man immer aus jedem Bergthals einen
besondern Distrikt machen wollte, statt solche
mit den gesitteteren Bewohnern der Fläche zu
vermengen, um die Rohheit der erstem durch
die sanftem Sitten der leztern zu mildern.
Doch scheint mir die Sache zu wichtig, um
beim ersten Anschein absprechen zu können; ich
begehre also Niedersetzung einer Commission.

Preux findet den unterm über diesen
Gegenstand genommenen Beschluß nicht hin-
länglich. Er begehrt, daß dem Direktorium
ausserordentliche Vollmachten gegeben werden,
um dw Aufrührer zu unterdrücken.

îacosie glaubt, nur schlechte Leute können
dermalen Stellen im Oberwallis behalten, da
d e ausgearteste Menschenklasse den Meister dort
spielen, und die Priester öffentlich Aufruhr
predigen. Er stimmt wie Preux.

Herzog v. Eff. : Wenn es nur um Ver-
irrte zu thun wäre, würde ich sie ibedauren,
allein diese Leute sind genug gewarnet worden,
«nid es braucht ausserordentliche Maaßregeln
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gegen so ausserordentliche Leute. Ich hoffe,
man werde die schon einmal vorgeschlagenen
Maaßregeln annehmen, da sie die einzigen sind,
dieß unglükliche Land zu retten. Ich stimme
wie Nüce, daß das Direktorium die nöthigen
Vollmachten erhalte, den Kanten Wallis durch
alle möglichen Mittel zu organisiren, wovon
es jedoch den gesezgebenden Räthen Nachricht
geben soll. Eine Commission würde nur ver-
zögern und jeder durch Verzögerung vergossene
Tropfen Blut würde auf uns zurülfalleu.

Kühn wünscht, daß man von der glüklichen
Lage mit Wahrheit und Würde Gebrauch mache,
und nicht durch grosse Maaßregeln. Es fragt
sich nun, was für Maaßregeln getroffen wer-
den müßten, das Wallis zu reorganisireu und
fernerm Unglük vorzubeugen? Die Cvnstitu-
tion tragt dem Direktorium auf, in diesem
Fall zu organisiren; sie giebt ihm das Recht,
Truppen zu verlegen wo es nöthig ist; und
wenn es oie Verbrecher nicht bestraft, so ist
es dafür verantwortlich. Allein es fehlen uns
zwei Gesetze: das erste, daß jede Gemeinde,
die sich den Gesetzen entzieht, in Kriegszustand
erklärt werde, und daß jeder, der mit den
Waffen in der Hand ergriffen wird, durch
Kriegsgerichte verurtheilt werde. Er begehrt
eine Cvmmissiou zu Abfassung dieser Gesetze,
die in zwei Tagen berichte, und Vertagung
des Gegenstands bisdahin.

Koch. Zweimalige Erfahrung konnte leider
einen Theil der Bürger Helveticas nicht deich-
ren. Ein drittes Ungiük droht auszubrcchen;
Milde genügt nicht, man muß zur Strenge
greifen. Hätte das Direktorium seiner Zeit
die Gewalt gebraucht, die die Constitution ihm
giebt, so wàre vicies vermieden geblieben. AI-
lein wir haben keinen Schatten von Polizei,
die Gesetze werben nicht vollzogen. Allein die
gesezgebenden Rathe sind nicht Schuld daran,
sie haben auf eine Zeit dem Direktorium viel-
leicht nur zu viel Vollmacht gegeben. Ich
werde nie zu einer unbedingten Vollmacht stun-
men, das erlaubt mein Gewissen nicht; ich
werde dem Direktorium keine türkische Justiz
einräume», oder daß ein Commissar allein strafe,
wie es geschehen ist. Wenn wir nicht Schran-
ken setzen, so können mit uneingeschränkten Voll-
machten alle möglichen Greuel begangen wer-
den; die Rechenschaft nachher hilft nicht mehr,
wenn vielleicht ivo Familien ihrer Stutzen be-
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raubt sind. K»hns Vorschlag gefällt mir am
besten, da demselben zufolge nach Gesetzen ver-
fahren werden soll, und der Willkühr vorgebe-
gen ist. Ich stimme dazu.

Seeretan begreift nicht, wie man der voll-
ziehenden Gewalt eine Art thatigen Antheil an
dein Unglük des Wallis beimessen kann. Nein,
Fanatismus, der immer den Himmel der Frei-
heit entgegeiisezt, und die unglükliche Wuth der
Aristokraten sind hier, wie anderwärts, Schuld
daran. Das Direktorium hat das Seinige
gethan, und es verdient keine Vorwürfe. Wenn
kein ehrlicher Mann mehr wagt eine Scelle an-
zunehmen, und solche nur der Theil der Ehr-
geizigen und schlechten Menschen werden, wo
bleibt die Kraft der Gesetze. Frankreichs Bei-
spiel beweißt uns, das Kuhns Antrag das zwek-
mäßigste Mittel sei. Machen wir diesen Grund-
saz allgemein; es giebt Augenblicke, wo das
Heil des Volks vor den Formen berathen wer-
den muß. Er stimmt zu Kühn.

Herzog »ich: seine Meinung zuruk.
Kahns Antrag wird angenommen. Mitglie-

der sind Kühn, Sr.ter, Koch, Secretan, Car-

lard. ^Senat, zc>. September.

Nach Verlesung der Vothschaft des Direkte-
riums, und der Rechtfertigungsschrift des B.
Comimssàrs Olt in deutscher Sprache, wird
ein Beschluß des großen Raths verlesen, wo-
durch das Dekret vom I. Aug., weiches den
Commissàr Ott suspendirte, zurükgenommen
wird.

k Die Fortsetzung folgt.

Präsident: Caglioni.
Verschiedene Berichte von der Einnahme Zü-

richs durch die Franken, und die in diesem

.Kanton erfochtenen Siege werden verlesen, und

mit lautem Beifall angehört.
La siechere foderr ehrenvolle Meldung fur

die BB. Thicrand, Unter!, der i. Comp., und

Capt. Nuppinger, so laut diesen Berichte»
vortheiihaft ausgezeichnet, und den Tod furs
Vaterland gestorben sind, so wie fur r-en Ca-

pora! Boloinay, der ungcacht semer Wunden

die Streitenden nicht verlassen wollte.
Der Antrag wird angenommen.
Eine Bothschaft des VollzichungsdirektormmS

Geilt die ihm vom Obergeueral eingesandten

offiziellen Berichte über die Siege der rcpubu-

konischen Armee am 3- und 4> Vendennaire

mit. Lauter Beifall!
Lnthi v. Sol. rechnet sich's zur Schuldig-

keit, darauf anzutragen, daß im Protokoll die

Erklärung eingerükt werde, die fränkische Ar,

mce habe die helvetische Republik geât.
Mit lauten Beisatls-ezeugungen wlrd d.esir

Antrag genehmigt.

An die Abonnenten des neuen helvetische»
Tageblattes.

Die Unterstützung, welche das neue helve-
tische Tagblatt von der Regierung genoß, war
allein die Ursache, warum es den Verlegern
möglich! war, dasselbe in ganz Helvetien um
sechs Schweizerfrankcn zu gebe«. Da diese

Unterstützung nun für das zweite Quartal die-
scs Blattes aufhört, so sehen sich dieselben

genöthigt, seinen Preis um etwas zn erhohen;
also ist derselbe jezt für 144 Nummern fünf
und sechszig Batzen für die hiesigen Abonnenten,
und achtzig Batzen für die auswärtigen, wofür
sie die Blätter portofrei erhalten. Die bisheri-
gen Anzeigen, den Preis betreffend, sind
also ungültig.

Bern, z. Octob. 1799.
Die Verleger,

Grüner und Geßner.
Alle Postämter in Helvetien sind eingeladen

Abonnements auf diese Zeitung um den Preis
von achtzig Batzen anzunehmnn, und sich da-

für direkte an die hiesige Zettungsexvedition zu
wenden. Zu gleicher Zeit wird das Publikum
benachrichtigt, daß alle Briefe oder Gelder,
so an die hiesige Zeitungsexpedition gerichtet
sind, ftankict seyn müssen, sonsten sie nicht
angenommen werden.

Bern, 3. Octob. i?9y.
Die Centralposiverwaltnng,

Spengler.
Die bisherigen Abonnenten obigen Blattes

ausserhalb Bern werden ersucht, jeder noch

zwanzig Batzen p. Exemplar einzusenden; und
das hiesige Publikum benachrichtigt, daß das

Zcitungsbureau nur von 2 bis 6 Uhr Nach-
mittags offen ist.

Die Zeitungsexpedition,
W Y d e r.
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